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Vorliegende Gutachten / Untersuchungen 

 

 Grünordnerischer Fachbeitrag 

 Schallprognose 

 Geotechnische Untersuchung 

 Artenschutzrechtliches Gutachten 

 Relevanzprüfung Fledermäuse 



Auszug Flächennutzungsplan 



Zusammenfassung der Offenlage 

TÖBs: Nur Hinweise des Landratsamtes zu: 

 

 Grundwasser  -  wird redaktionell ergänzt in Ziffer II.2 

 

 Möglicher Radonbelastung - wird redaktionell ergänzt als Ziff. II.7 

 

Bürger: 

 Eine Anregung bezüglich des Umbaus der Gaststätte – Stellungnahme 

hat sich wegen Abbruch erübrigt – keine Berücksichtigung 

 



Beschlussvorschlag 

1.  Vom Bericht über die Offenlage wird Kenntnis genommen. 

 

2.  Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung  

     der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  

     vorgebrachten Stellungnahmen werden nach Abwägung der  

     öffentlichen Belange untereinander gemäß der als Anlage 12  

     beigefügten Abwägungstabelle beschieden. 

 

3.  Den aufgrund der Stellungnahme des Landratsamtes  

     nachstehenden redaktionellen Ergänzungen der Hinweise  

     (II Textliche Festsetzungen) wird zugestimmt: 

  

 



3.1  Die Überschrift zu Ziffer II.2 wird ergänzt um den Begriff  

      „Grundwasser“. 

 

3.2  Die Ausführungen unter Ziffer II.2 Geotechnische  

       Randbedingungen/ Baugrundgutachten/ Grundwasser werden  

       wie folgt ergänzt: „Bohrungen jeglicher Art (z.B. Bohrpfähle),  

       die in das Grundwasser reichen, müssen dem Landratsamt  

      Lörrach, Fachbereich Umwelt, angezeigt werden und bedürfen 

      einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Für jegliche  

      Bauwasserhaltungen ist ebenfalls ein Wasserrechtsantrag zu 

      stellen. Anträge zu Wasserhaltungsmaßnahmen müssen  

      nachweisen, dass die im Grundwasserzustrom gelegene  

      Brauchwasserentnahme nicht beeinträchtigt wird.“ 



3.3  Ziff. II wird zur Information künftiger Bauherren über eine 

       mögliche Belastung durch Radon, um den zusätzlichen Hinweis 

       Ziff. 7 Radonvorkommen und –vorsorge im Textteil redaktionell 

       wie folgt ergänzt: 

     „Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas.  

      Das gasförmige Radon kann mit der Bodenluft über Klüfte im 

      Gestein und durch den Porenraum der Gesteine und Böden an 

      die Erdoberfläche wandern. Da es im Freien durch die Luft zu      

      einer starken Verdünnung von Radon kommt, treten dort keine  

      Belastungen auf. Innerhalb von Gebäuden können jedoch je  

      nach geologischen Eigenschaften des Baugrunds und der  

      Bauweise erhöhte Radonkonzentrationen entstehen.  



      Für die Bundesrepublik Deutschland liegt eine Karte aus dem  

      Jahr 2004 über die Radonkonzentrationswerte in der Bodenluft  

      vor, die vom Bundesamt für Strahlenschutz in Auftrag gegeben  

      worden ist. Diese Karte basiert auf Radon-Messwerten, die in  

      einem relativ groben Raster ermittelt worden sind. Sie liefert  

      einen Anhaltspunkt über die Höhe des regional auftretenden  

      Radonpotenzials. Kleinräumig, also am konkreten Bauplatz,  

      können davon allerdings aufgrund der örtlichen geologischen  

      Einflussgrößen deutliche Abweichungen bei den Radonwerten  

      auftreten.   

      Gemäß der Radonprognosekarte ist im gesamten Stadtgebiet  

      der Stadt Lörrach mit einem erhöhten Radonpotenzial (40 bis  

      100 kBq/m3- an zweithöchster Stufe von vier  

      Belastungskategorien) zu rechnen.  

 



     Eine Radonmessung in der Bodenluft des Bauplatzes ist 

     empfehlenswert. Die  Ergebnisse sollten Grundlage für die  

     Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu 

     entscheiden.  

     Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt,  

     Neubauten von vornherein so zu planen, dass eine  

     Raumluftkonzentration von 100 Bq/m3 im Jahresmittel im  

     Aufenthaltsbereich nicht überschritten wird.  

     Nähere Informationen: Empfehlungen des Bundesinstituts für  

     Strahlenschutz über Maßnahmen zur Verringerung von Radon in  

     der Raumluft "So hat Radon keine Chance", BfS-PM 05/05 vom  

     08.03.05.“ 

4.  Der Bebauungsplan einschließlich Örtlicher Bauvorschriften und  

     Begründung wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 74 LBO als 

     Satzung beschlossen. 

  

 

 



 Bebauungsplan 



Weiteres Verfahren/Zeitplan 

 Hauptausschuss: 12.10.2017 

 Gemeinderat: 19.10.2017 

 Öffentliche Bekanntmachung und 

Rechtskraft 


